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Haushaltssatzung der Stadt Detmold  
für das Haushaltsjahr 2 0 1 7 

  

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Det-
mold mit Beschluss vom 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 220.859.755 €

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 220.958.601 €

im Finanzplan mit 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
 Verwaltungstätigkeit auf  210.372.200 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
 Verwaltungstätigkeit auf  206.730.048 €

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der       
 Investitionstätigkeit auf 11.808.864 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit auf   34.021.057 €

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Finanzierungstätigkeit auf 51.655.314 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Finanzierungstätigkeit auf 37.453.560 €

festgesetzt. 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf 

16.388.024 € 

festgesetzt. 



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

28.261.334 € 

festgesetzt. 

§ 4 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jah-
resergebnisses im Ergebnisplan wird auf 

98.846 € 

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 

55.000.000 € 

festgesetzt.  

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie 
folgt festgesetzt: 

1.  Grundsteuer: 

1.1 für die land- und forst- 
 wirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf     217 v.H.  

1.2 für die Grundstücke 

 (Grundsteuer B) auf     550 v.H. 

2.  Gewerbesteuer:
 auf        446 v.H. 



§ 7 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie  
Verpflichtungsermächtigungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzli-
cher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheb-
lich, wenn sie mindestens 25.000 € betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind 
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 € überschreiten, davon aus-
genommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibun-
gen im Rahmen des Jahresabschlusses. 

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die im Zusammenhang mit  
- dem Jahresabschluss oder  
- der Umsetzung des NKF oder  
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder 
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen  

- bei Strukturänderungen der Verwaltung oder 
- im Bereich der Personalwirtschaft  

erforderlich werden.  

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 GO NRW, 
die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzu-
sehen, wenn sie im Einzelfall mehr als 150.000 € betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als 
erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 € betragen. 

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermäch-

tigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungser-
mächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. 
Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten 

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge 
und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme 

- der Verfügungsmittel sowie 
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, in-

terne Leistungsverrechnungen etc.) 

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß 
§ 21 Absatz 2 GemHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Auf-
träge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- 
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 



Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kosten-
rechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden. 

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendun-
gen für die Haushaltsführung verbindlich. 

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das 
„Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“.  

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden 
gem. § 13 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der 
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
darf nicht überschritten werden. 

§ 9 

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen 

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfi-
nanzplan nach § 4 Absatz 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf 
von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 250.000 € festgesetzt.  

§ 10

Stellenplan 

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk: 

  kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden
     des Stelleninhabers. 

  ku.-Vermerk:  Die Stelle ist nach Ausscheiden des
     Stelleninhabers umzuwandeln. 

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten 
können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigten-
gruppe besetzt werden. 

Detmold, 14.12.2016  
gez. 

Heller 
 (Bürgermeister) 



Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge  
mit Deckungsvermerken 

Grundsatz der Gesamtdeckung 

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzah-
lungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO). 

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit 

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge 
und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme 

- der Verfügungsmittel sowie 
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen,  

interne Leistungsverrechnungen etc.) 

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß  
§ 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit. 

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie 
Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen) zu einem 
Budget verbunden. 

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der 
kostenrechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden. 

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendun-
gen für die Haushaltsführung verbindlich. 



Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes 

Innerhalb eines Auftrages sind die Sachkonten gegenseitig deckungsfähig. 

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaf-
fung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto innerhalb 
eines Fachbereiches einschließlich der Auszahlungsermächtigungen für Festwerte 
werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fachbereiche 2, 3 und 8. Hier gilt Fol-
gendes: 

Im Fachbereich 2 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Hard- und Software 
im Rahmen des Medienentwicklungsplanes gegenseitig deckungsfähig.  

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes des Fachberei-
ches 3 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 
410 Euro netto innerhalb der Produkte „Bekämpfung von Bränden/Hilfeleistung bei 
Unglücksfällen“ und „Krankentransport und Rettungsdienst“ sind jeweils gegenseitig 
deckungsfähig. 

Im Fachbereich 8 werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Fi-
nanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der 
Adlerwarte Berlebeck für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Maßnahmen im Bereich „Sportstätten“ sind gegenseitig deckungsfähig, ebenso alle 
Maßnahmen des Grunderwerbs im Produkt 001.500.100 (Haus- und Grundstücksser-
vice). Darüber hinaus sind alle Maßnahmen innerhalb der Bereiche „Immobilien, „Ka-
nal- und Gewässerbau/Abwasserbeseitigung“ und sämtliche Maßnahmen im Straßen- 
und Brückenbau einschließlich der Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen und 
der Straßenbeleuchtung gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Rege-
lung sind die Rückzahlungen vorfinanzierter Leistungen im Kanal- und Straßenbau. 

Des Weiteren sind alle Investitionen an städtischen Immobilien und Schulen im Rah-
men des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen 
(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) gegenseitig deckungsfähig. Glei-
ches gilt für alle investiven Maßnahmen innerhalb des Landesprogrammes „Gute 
Schule 2020“.  

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der 
Tilgungsleistungen für Umschuldungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Sollten sich außerdem konsumtiv geplante Maßnahmen als investiv herausstellen, 
gelten diese als ermächtigt. 

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 GemHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-
Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung 
der angegebenen Produkt-Sachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszah-
lungen gelten   n i c h t   als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ge-
mäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähig-
keit ausgenommen. 



Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen 

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4013000 / 6013000 
Gewerbesteuer 

5341000 / 7341000 
Gewerbesteuerumlage 

5342000 / 7342000 
Gewerbesteuerumlage - Fonds 
deutsche Einheit und Länderfinanz-
ausgleich 

6927340 
Einzahlung aus Krediten für Investi-
tionen; Umschuldung 
(Auftrag: X 16089097) 
Umschuldung Kredite, Einzahlun-
gen und Auszahlungen 

7927340 
Tilgung von Krediten für Investitio-
nen; Umschuldung 
(Auftrag: X 16089097) 
Umschuldung Kredite, Einzahlun-
gen und Auszahlungen 

Produkt 015.910.100: Beteiligungen 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4141100 / 6141100 
Zuwendung Land -ÖPNV-  

5317100 / 7317100 
Förderung -ÖPNV- 

4141150 / 6141150 
Zuwendung Land -ÖPNV-  
(Ausbildungsverkehr) 

5317150 / 7317150 
Förderung -ÖPNV- 
(Ausbildungsverkehr) 

4651001 / 6651001 
Dividenden 

4651002 / 6651002 
Gewinnanteile Sparkasse Detmold 

4651003 / 6651003 
Gewinnanteile DetCon GmbH 

5441103 / 7441103 
Kapitalertragsteuer 



Fachbereich 2: Jugend, Schule, Soziales und Sport 

Produkt 006.200.100: Kinder in und außerh. von Tageseinrichtungen und in Tagespflege  

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

4291100 / 6291100 
Zuweisung des Landes für die Wei-
tergabe von Investitionszuschüssen 

5391100 / 7391100 
Investitionszuschüsse 

Produkt 006.210.100: Kinder- und  Jugendarbeit, Jugendschutz 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

4488260 / 6488260 
Erstattung Bildungs- und Teilhabe-
paket 

5431260 / 7431260 
Veranstaltungen aus Bildungs- und 
Teilhabepaket 

4141018 / 6141018 
Zuweisungen des Landes für  
Projekte 

5431149 / 7431149 
Sachmittel Projekte 

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4141013 / 6141013 
Zuweisung von Gerichten, Erstat-
tung von Strafgeldern 

5331571 / 7331571 
Projektbezogene Sachkosten 
- Jugendgerichtshilfe -  

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

  



Produkt 005.230.300: Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD) 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4147003 / 6147003 
Spenden für Hilfsbedürftige von 
privaten Unternehmen 

5331001 / 7331001 
Zuschuss aus Spendenmitteln 

4211000 / 6211000 
Ersatz von sozialen Leistungen au-
ßerhalb von Einrichtungen 

5331182 / 7331182 
Zuschüsse für Kinderreiche Familien, 
Zuschüsse für Notsituationen 

Produkt 005.240.200: Unterbringung in Notunterkünften 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden  

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 005.250.200: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4142001 / 6142001 
Zuweisung anteiliger Ausgleichsab-
gabe durch das Integrationsamt  

5331515/ 7331515 
Beihilfen nach SGB IX 

Produkt 005.250.300: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4146001 / 6146001 
Spenden  

5431128 / 731128 
Sachausgaben aus Spenden 

4488022 / 6488022 
Einnahmen aus Veranstaltungen  
- Seniorenwoche 

5291402 / 7291402 
Seniorenwoche und Veranstaltungen 

Produkt 002.250.400: Ausländerangelegenheiten 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4481007 / 6481007 
Erstattung der Kosten für die Rück-
führung von Ausländern vom Land 

5431116 / 7431116 
Kosten für die Rückführung von 
Ausländern 



Fachbereich 3: Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst 

Produkt 002.300.100: Melderegister und Personaldokumente 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4311006 / 6311006 
Verwaltungsgebühren – Führerscheine 

5232004 / 7232004 
Kreisanteil Führerscheine 

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4321117 / 6321117 
Gebühren freiwillige Feuerwehr 

5421006 / 7421006 
Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr 

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4321103 / 6321103 
Gebühren Leitstelle 

5232001 / 7232001 
Weiterleitung Leitstellengebühr an 
den Kreis Lippe 

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement 

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4487001 / 6487001 
Erstattung durch Haftpflichtschaden 
- Ausgleich 

5441301 / 7441301 
Abgeltung von Haftpflichtschäden 

  



Produkt 012.510.100: Planung und Bau von Straßen 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4141029 / 6141029 
Zuweisung vom Land 
-Breitbandversorgung- 

5391105 / 7391105 
Investitionszuschuss 
-Breitbandversorgung- 

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen 

Produkt 004.800.100: Kultur 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4146001 / 6146001 
Spenden 

4141015 / 6141015 
Zuweis. d. Landes –Straßentheaterfest.- 

4141016 / 6141016 
Zuweisungen des Landes für 
Kunst- und Kulturförderung 

4142015 / 6142015 
Zuweis. d Kreises –Straßentheaterfest.- 

4145001 / 6145001 
Sponsorengelder v. verb. Unternehmen 

4146002 / 6146002 
Sponsorengelder von öffentlichen 
Sonderrechnungen 

4147005 / 6147005 
Sponsorengelder von privaten Unter-
nehmen -Straßentheaterfestival- 

4148004 / 6148004 
Sponsorengelder und sonstige Beiträge 

4321215 / 6321215 
Standgelder -Straßentheaterfestival- 

4591008 / 6591008 
Entgelte aus Veranstaltungen Indoor 

4591012 / 6591012 
Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

5499036 / 7499036 
-Straßentheaterfestival- 

5431022 / 7431022 
Sachaufwand Veranstaltungen In-
door 

5499035 / 7499035 
Detmolder Sommer 



Produkt 004.800.100: Kultur 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148111 / 6148111 
Sponsorengelder Detmolder Advent 

5499111 / 7499111 
Detmolder Advent 

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 015.820.100: Marketing 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148111 / 6148111 
Sponsorengelder Detmolder Advent 

5499111 / 7499111 
Detmolder Advent 

Produkt 004.830.100: Adlerwarte 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4147004 / 6147004 
Werbekostenzuschüsse 

5431300 / 7431300 
Drucksachen 

5499044 / 7499044 
Werbung 

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

4148008 / 6148008 
Patenschaften 

5431151 / 7431151 
Aufwendungen / Auszahlungen aus 
Patenschaften 

4421007 / 6421007 
Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-  

5431130 / 7431130 
Wareneinkauf - Kiosk - 

  



Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4140005 / 6140005 
Zuwendungen Bund 

4141000 / 6141000 
Zuweisungen Land 

4148002 / 6148002 
Zuweisungen der Europäischen 
Kommission 

4488015 /6488015 
Erstattungen Dritter 

5431132 / 7431132 
Städtepartnerschaften 

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 004.880.100: Musikschule 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 









Planungsreport 2017

Fachbereich 7 
Städtische Betriebe

I. Ausgangslage 

Der Fachbereich 7 „Städtische Betriebe“ umfasst eine Mehrzahl von „Betrieben“. Er 
gliedert sich in fünf Produktgruppen mit insgesamt sieben Produkten: 

- 700 Garten- und Landschaftsbau 
- 710 Friedhofs- und Bestattungswesen 
- 720 Stadtreinigung und Winterdienst 
- 730 Abfallwirtschaft 
- 740 Fuhrpark und Werkstätten 

In der Betriebswirtschaftslehre wird unter einem Betrieb eine organisierte Wirtschafts-
einheit verstanden, in der vor allem für den Bedarf Dritter Sachgüter produziert und 
Dienstleistungen erbracht werden. In diesem Sinne stellen die einzelnen Produktgrup-
pen jeweils für sich einen Betrieb dar, der vor allem Dienstleistungen für die Bevölke-
rung Detmolds, aber auch für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung er-
bringt. 

Innerhalb dieser fünf Produktgruppen erbringt der Fachbereich 7 überwiegend Dienst-
leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge, um lebenswerte Bedingungen in Detmold 
zu erhalten. Weiterhin sind die Städtischen Betriebe ein bedeutsamer interner Dienst-
leister zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Detmold. 

Kommunale Daseinsvorsorge ist ein wichtiger Bestandteil für das wirtschaftliche und 
soziale Wohl der Bürgerinnen und Bürger. Bei der Leistungserstellung sind neben Effi-
zienz und Effektivität vor allem Kriterien des Gemeinwohls zu berücksichtigen: Die Leis-
tungen müssen flächendeckend, für jeden zugänglich, mit höchster Versorgungssicher-
heit, nachhaltig und unter Wahrung sozialer und umweltpolitischer Gesichtspunkte er-
bracht werden. 

Bei den Städtischen Betrieben sind gegenwärtig 117 Mitarbeitende beschäftigt (Stand 
31.12.2016). Der Anteil der weiblichen Beschäftigten beträgt 24 (21 %) und der Anteil 
der männlichen 93 (79 %). 20 Personen (17 %) sind in Teilzeit beschäftigt und 97 Per-
sonen (83 %) in Vollzeit. Daneben befinden sich 6 Personen in einer Berufsausbildung 
(3 Kfz-Mechatroniker/in, 1 Gärtner/in, 2 Tischler/in). Weiterhin besteht im Team Grün-
flächen für Frauen und Männer jeden Alters die Möglichkeit sich außerhalb von Beruf 
und Schule für das Allgemeinwohl im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes zu en-
gagieren (bis zu 3 Personen). 



II. Teilergebnisplan 

Im Teilergebnisplan wird für 2017 mit einem Gesamtergebnis von -3.282.642 Euro ge-
rechnet. 

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse des Fachbereiches 7 der letzten fünf Jahre: 

2011 2012 2013 2014 2015
-2.201.831 € -1.612.429 € -2.310.667 € -2.734.349 € -3.437.821 € 

Die Ergebnisse der letzten fünf Jahre des Fachbereiches 7 sind sehr unterschiedlich, 
jedes Jahr hat seine Besonderheiten. In 2012 wurden beispielsweise die Straßenreini-
gungs- und Winterdienstgebühren erhöht, wodurch die Erträge deutlich gestiegen sind, 
gleichzeitig gab es in 2012 eine organisatorische Veränderung (Zuordnung des Produk-
tes „Straßen- und Wegeunterhaltung“ zum FB 5), welche sich ab dem Haushaltsjahr 
2013 auswirkte. 
Zur Interpretation der Ergebnisse sind auf den folgenden Seiten die Erträge und Auf-
wendungen 2012 - 2017 (Ist 2012 - 2015 und Plan 2016 - 2017) tabellarisch und gra-
fisch aufgeführt. 

Für das Jahr 2017 wird in den einzelnen Produkten mit folgenden Ergebnissen gerech-
net: 

Produkt: Ergebnis 2017
013 700 100 „Pflege öffentliche Grünanlagen“ -2.903.138 Euro
013 700 200 „Kompostierung“ -4.550 Euro
013 710 100 „Friedhöfe und Bestattungen“ -467.987 Euro
012 720 200 „Stadtreinigung und Winterdienst“ -174.776 Euro
011 730 100 „Abfallwirtschaft“ 216.941 Euro
001 740 100 „Bauhandwerk u. Service f. Dritte“ 29.176 Euro
001 740 200 „Metallwerkstatt“ 21.692 Euro
Ergebnis Fachbereich 7 -3.282.642 Euro

Das geplante Fachbereichsergebnis 2017 spiegelt im Wesentlichen das Ergebnis des 
Produktes Grünflächen wieder. Für die vielfältigen Leistungen wird seitens der Nutznie-
ßer überwiegend kein direktes Entgelt bezahlt (steuerfinanziert). Die anderen Produkte 
des Fachbereiches refinanzieren sich über Gebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte 
oder über die interne Leistungsverrechnung. 

Erträge des Teilergebnisplanes 

Die geplanten ordentlichen Erträge betragen insgesamt 8.003.406 Euro. Hinzu kommen 
die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen i.H.v. 1.729.391 Euro, davon entfallen 
ca. 1,28 Mio. Euro auf die Leistungsverrechnung der Werkstätten. Da der Fachbe-
reich 7 vier Gebührenhaushalte umfasst (Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst und 
Abfall), machen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebührener-
träge) i.H.v. 6.761.823 Euro den größten Teil (84 %) aus. 



Gebührenerträge 2017 

Friedhof 1.546.091 € 23%
Abfall 4.200.000 € 62%
Straßenrein. 605.000 € 9%
Winterdienst 410.732 € 6%
Summe: 6.761.823 € 100,00%
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Die Erträge 2012 - 2017 im Überblick 

(Angaben in Euro) Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Plan 
2016 

Plan 
2017 

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 

159.051 151.655 199.066 232.550 233.500 331.508

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

6.365.451 6.548.747 6.286.773 5.923.384 6.710.959 6.761.823

Privatrechtliche Leis-
tungsentgelte 

756.707 669.286 631.598 616.894 757.185 736.935

Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 

178.796 167.077 176.884 154.307 162.840 165.640

Sonstige ordentliche 
Erträge 

130.952 4.605 67.314 3.682 5.000 5.000

Aktivierte Eigenleistun-
gen 

3.492 -1.053 1.431 4.237 2.500 2.500

Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

3.169.987 1.683.463 1.521.431 1.695.041 1.663.758 1.729.391

Summe der Erträge 10.764.438 9.223.780 8.884.497 8.630.095 9.535.742 9.732.797



Aufwendungen des Teilergebnisplanes 

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen mit ca. 6,0 Mio. 
Euro die größte Position (54 %). Gegenüber dem Planansatz von 2016 bedeutet dies 
eine Steigerung von 226.624 Euro (+3,9 %), davon entfallen ca. 85.000 Euro auf die 
Tarifsteigerung und ca. 105.000 Euro auf die Leistungszuschläge für die ehemaligen 
Arbeiter, die im Personalbudget 2016 nicht enthalten sind und ca. 40.000 Euro auf die 
Einrichtung einer Springerstelle (0,5 Stelle für die Teams Grünflächen und Friedhöfe 
und 0,5 Stelle für die Teams Abfallwirtschaft und Stadtreinigung). Zur Haushaltskonsoli-
dierung ist das Personalbudget 2017 durch einen Fluktuationsabschlag von 1,5 % ge-
kürzt worden. In der mittelfristen Finanzplanung der Jahre 2018 - 2020 wurde mit einer 
pauschalen Erhöhung von 1 % gerechnet. 

Für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden sind Personalkostenför-
derungen i.H.v. 9.000 Euro eingeplant (30 % Förderung). 



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 2,0 Mio. Euro) umfassen u.a. 
die Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Fahrzeuge (Kraftstoffe, Reparatu-
ren, Versicherungen, Kfz-Steuer etc.), den Streusalzverbrauch usw. Auch die Festwer-
tinvestitionen werden unter dieser Aufwandsart abgebildet. Hier gibt es ab 2017 einige 
Besonderheiten in den Produkten Grünflächen und Friedhöfe, die bei den Produkterläu-
terungen näher beschrieben werden. 

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ca. 2,4 Mio. Euro) werden im FB 7 
neben den üblichen Geschäftsaufwendungen auch die Aufwendungen für die Müllent-
sorgung (ca. 2,1 Mio. Euro) abgebildet. 

Die Aufwendungen 2012 - 2017 im Überblick 

Die Ergebnisse der einzelnen Produkte/Leistungen sind sehr differenziert und werden 
im Folgenden kurz dargestellt. 

(Angaben in Euro) Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017
Personalaufwendungen 5.839.668 5.156.304 5.472.414 5.670.553 5.771.795 5.998.419
Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleis-
tungen 

1.792.855 1.800.645 1.538.249 1.731.744 1.735.980 2.020.550

Bilanzielle Abschrei-
bungen 

728.340 603.364 669.077 636.311 715.961 715.435

Transferaufwendungen 2.015 2.176 2.626 2.741 2.655 2.810
Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

2.309.206 2.270.178 2.369.340 2.239.491 2.356.464 2.378.344

Aufwendungen aus 
internen Leistungsbe-
ziehungen

1.704.783 1.701.779 1.567.139 1.709.076 1.813.024 1.899.881

Summe der Auf-
wendungen 12.376.867 11.534.447 11.618.846 11.989.916 12.395.879 13.015.439



Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2017 

Personalaufwendungen/-auszahlungen 
Das Personalbudget 2017 wurde durch einen pauschalen Fluktuationsabschlag i.H.v 
1,5 % (ca. 50.000 Euro) gekürzt. Ausgenommen von dieser Kürzung sind die Personal-
kosten in den Gebührenhaushalten, da hier eine Refinanzierung über die Gebühren 
erfolgt. 

Sachaufwendungen/-auszahlungen 
Bei den Sachaufwendungen/-auszahlungen (insbesondere den Aufwendun-
gen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Auf-
wendungen/Auszahlungen) werden die für 2016 getroffenen Konsolidierungsmaßnah-
men grundsätzlich weiter fortgeführt. Eine Erhöhung für 2017 ergab sich aus den Fest-
wertinvestitionen in den Produkten Grünflächen und Friedhöfe. 

Die Produktgruppen mit ihren Produkten und Leistungen 

Produktgruppe 013.700 - Garten- und Landschaftsbau 

Zur Produktgruppe "Garten- und Landschaftsbau" gehören die Produkte: 

  100 Pflege öffentliche Grünanlagen 
  200 Kompostierung 

Im Produkt 100 "Pflege öffentliche Grünanlagen" betreuen 43 Mitarbeiter/-innen alle 
städtischen Grün- und Parkanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplätze. 
Das Aufgabenvolumen in diesem Produkt unterliegt einem stetigen Wandel und verän-
dert sich durch diverse Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen. Einerseits erhöht sich 
die zu pflegende Fläche, weil neue öffentliche Grünanlagen hinzukommen, andererseits 
werden Grünanlagen optisch als auch funktionell aufgewertet (z.B. Umbau des Außen-
geländes von Kindertagesstätten, um dieses als Spiel- und Lebensräume für Kinder 
unter 3 Jahren erlebbar zu machen, Aufwertung des öffentlichen Raumes im Rahmen 
des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes [ISEK]), sodass der Pflegeaufwand i.d.R. 
steigt. Zu nennen sind perspektivisch Veränderungen der Grünanlagen in folgenden 
Objekten: 

 Pflege der Stauden und Rasenflächen entlang des Friedrichtaler Kanals (Wall-
graben), ca. 2.190 m² ab 2018 

 ISEK-Maßnahmen: 
 2.2 Aufwertung und Umgestaltung der Detmolder Fußgängerzone 
 3.1 Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Bahnhofs-

vorplatz und Paulinenstraße 
 4.1 Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Grabbe-

straße bis Bismarckstraße 
 4.2 Aufwertung des öffentlichen Raumes entlang des Mühlengrabens 
 4.3 Schlossplatz Detmold 
 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kai-

ser-Wilhelm-Platz“ 
 4.5 Fußwegeverbindung entlang der Werre 
 Umgestaltung von Schulhöfen zur Verbesserung von Spiel- und Bewe-

gungsangeboten bei gleichzeitiger Öffnung für das jeweilige Quartier 



Im Produktblatt sind die zzt. bekannten Zuwächse in den Leistungsdaten abgebildet. 

Hinsichtlich des Straßenbegleitgrüns im Historischen Stadtkern Detmolds hat der Aus-
schuss für Städtische Betriebe, bis zum Vorliegen eines Gesamtkonzeptes, am 
09.04.2014 beschlossen, die Gestaltungs- sowie Pflege- und Unterhaltungsmaßnah-
men zu intensivieren. Für die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns und auch für eine 
Wiederherstellung nach Baumaßnahmen wurden im Budgetentwurf 40.000 Euro als 
Festwertinvestition eingestellt. 

Seitens der Verwaltung wird eine Aufwertung der Spielplätze im Bestand angeregt. 
Gemeinsam mit dem Fachbereich 6 erfolgt zzt. eine Bestandsaufnahme aller Flächen 
und eine Inaugenscheinnahme der Spielplätze. In den Entwurf 2017 ff. wurden zu-
nächst pauschal 100.000 Euro jährlich eingeplant, davon 50.000 für Spielgeräte. Die 
weitere Budgetplanung wird sich an einer grundsätzlichen Spielplatzbedarfsplanung 
orientieren, die im Ausschuss für Stadtentwicklung politisch beraten wird. 

Auch die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der städtischen Bäume im Stadtge-
biet durch regelmäßige Kontrollen sowie baumpflegerische Maßnahmen zählen zu den 
Aufgaben des Produktes. In diesem Aufgabenbereich hat sich das Aufgabenvolumen in 
jüngster Vergangenheit gravierend verändert. Nicht alle Bäume auf städtischen Flä-
chen (z.B. Bäume an Gewässern, an diversen städtischen Immobilien etc.) wurden in 
der Vergangenheit regelmäßig kontrolliert. Aufgrund einer organisatorischen Neuord-
nung ist nun der FB 7 für sämtliche Bäume auf städtischen Flächen zuständig. Zu den 
bisherigen 15.000 Bäumen sind dadurch ca. 7.000 Bäume hinzugekommen. Für die 
regelmäßige Kontrolle und Pflege der zusätzlichen Bäume wurden zwei zusätzliche 
Baumpfleger eingestellt (01.09.2014 + 01.07.2016). 

Bei den Stellenbesetzungen machte sich der Fachkräftemangel deutlich bemerkbar. 
Eine Baumpflegerstelle konnte erst nach der dritten Ausschreibung, die sowohl regio-
nal als auch überregional in Fachzeitschriften erfolgte, erfolgreich besetzt werden. 
Auch bei dem Versuch vakante Gärtnerstellen befristet zu besetzen (Krankheitsvertre-
tung), konnten keine geeigneten Bewerber/-innen gewonnen werden. 

Für die Inanspruchnahme der vielfältigen Leistungen dieses Produktes wird überwie-
gend kein direktes Entgelt gezahlt (steuerfinanziert), sodass das Produkt im Teilergeb-
nisplan mit ca. -3,0 Mio. Euro abschließt. 

Produkt 200 „Kompostierung“ 
Zur Verwertung der Grünschnitte betreibt die Stadt Detmold in der Westerfeldstraße 
eine Kompostierungsanlage. Diese wird im Produkt 200 "Kompostierung" abgebildet. 
Es wird ausschließlich Grünschnittmaterial von städtischen Flächen verwertet. Der 
Kompost dient dem städtischen Eigenbedarf. Die Anlieferung von Grünschnitt und die 
Abnahme von Kompost erfolgt auf der Basis einer internen Leistungsverrechnung. 
Übermengen können auch von Privaten entgeltlich erworben werden. 



Produktgruppe 013.710 - Friedhofs- und Bestattungswesen 

Das Produkt "Friedhöfe und Bestattungen" besteht aus zwei Leistungen: 

  Leistung 001  Friedhöfe und Bestattungen 
  Leistung 002  BgA Grabpflege 

In der Leistung 001 "Friedhöfe und Bestattungen" wird der durch Gebühren finanzierte 
hoheitliche Bereich abgebildet. Für die Erfüllung der Aufgaben nach dem öffentlichen 
Bestattungswesen unterhält die Stadt Detmold insgesamt 22 Friedhöfe. Von den Benut-
zern der Einrichtung werden kostendeckende Gebühren erhoben, die zum 01.01.2016, 
nach 13 Jahren Gebührenstabilität, angepasst wurden. Da die Friedhöfe jedoch, neben 
ihrem eigentlichen Zweck als Begräbnisplatz, auch eine wichtige Funktion als Erho-
lungsraum erfüllen, wird ein Teil der anfallenden Kosten als nicht gebührenfähig ausge-
sondert (sog. "grünpolitischer Wert"). Für 2017 wurde der Umbau des Schorenfriedhofs 
für Urnenbestattungen eingeplant (weitere Erläuterungen dazu auf dem Produktblatt). 
Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten wird im Ergebnis mit -423.069 Euro ge-
rechnet. 

Der BgA "Grabpflege" ist kein Bestandteil des Gebührenhaushalts. Er stellt eine ge-
werbliche Dienstleistung dar, die der Steuerpflicht unterliegt. Angeboten werden Jah-
resgrab- und Dauergrabpflege, sowie weitere friedhofsgärtnerische Dienstleistungen. 
Durch die Verzinsung der Dauergrabpflegeentgelte soll ein positiver Kostendeckungs-
grad erreicht werden. 

Produktgruppe 012.720 - Stadtreinigung und Winterdienst 
Nachdem das Produkt 100 „Straßen- und Wegeunterhaltung“ organisatorisch zum FB 5 
verschoben wurde, umfasst diese Produktgruppe lediglich das Produkt 200 „Stadtreini-
gung und Winterdienst“. 

Auf der Leistungsebene werden separat abgebildet: 

  Leistung 001  Stadtreinigung 
  Leistung 002  Winterdienst 

Die Leistung 001 „Stadtreinigung“ beinhaltet im Wesentlichen die Straßenreinigung. 
Dazu zählt die Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene oder 
das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs 
darstellen können. Inhalt und Ausgestaltung der Straßenreinigung werden in der Stra-
ßenreinigungs- und Gebührensatzung ausführlich beschrieben. Daneben werden die 
Marktreinigung, die Abfallsammlung auf öffentlichen Flächen (Leerung der Papierkörbe) 
etc. in dieser Leistung dargestellt. Die Straßenreinigungsgebühren können für 2017 
stabil gehalten werden. 

In der Leistung 002 „Winterdienst“ wird der städtische Winterdienst separat abgebildet. 
Aufgrund des intensiven Winters 2010 hat es zum 01.01.2012 eine moderate Erhöhung 
gegeben, um den hohen Verlustvortrag auszugleichen. Durch die positiven Ergebnisse 
der Jahre 2012 und 2013 konnte der Verlustvortrag vollständig ausgeglichen werden. 
Zum 01.01.2014 wurden daher die Gebühren bereits um ca. 20 % gesenkt. 



Durch die milden Winter 2014 und 2015 konnten die Winterdienstgebühren zum 
01.01.2016 erneut um ca. 30 % gesenkt werden. Für 2017 können die Winterdienst-
gebühren zunächst stabil gehalten werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. 

Produktgruppe 011.730 - Abfallwirtschaft 

Das Produkt 100 - Abfallsammlung/Beratung besteht aus zwei Leistungen: 

  Leistung 001  Abfallwirtschaft 
  Leistung 002  BgA "Service für Dritte" 

Die Leistung 001 "Abfallwirtschaft" umfasst im Wesentlichen die Sammlung und den 
Transport des Hausmülls. Auch die Vermarktung des Altpapiers wird als sog. hoheitli-
ches Hilfsgeschäft in dieser Leistung abgebildet. Die Erlöse hieraus fließen direkt in den 
Gebührenhaushalt und tragen zur Gebührenstabilität bei. 
Zum 01.01.2016 wurden die Abfallgebühren (nach dreimaliger Senkung und 
anschließend 8 Jahren Gebührenstabilität) um ca. 10 % erhöht und können für 2017 
stabil gehalten werden. Welche Veränderungen sich aufgrund eines neuen Wertstoffge-
setzes und bezüglich der Dualen Systeme ergeben können, ist zurzeit noch nicht abzu-
sehen. 

In der Leistung 002 BgA "Service für Dritte" werden die Tätigkeiten für die Dualen Sys-
teme abgebildet. Hierzu gehören der Transport und die Verwertung der Verpackungen 
(Anteile der Dualen Systeme) in der Altpapiertonne, sowie die Zurverfügungstellung und 
Reinigung der Glassammelplätze. 

Produktgruppe 001.740 - Fuhrpark und Werkstätten 

Diese Produktgruppe ist in zwei Produkte aufgegliedert: 

  100 Bauhandwerk und Service für Dritte 
  200 Metallwerkstatt 

Das Produkt 100 "Bauhandwerk und Service für Dritte" beinhaltet neben den Leistun-
gen der Bauhandwerker (Tischler, Maler und Maurer) auch die Vermietung von Fahr-
zeugen (z.B. Lkws für den Winterdienst und die Straßenunterhaltung, das WAVE-Gerät) 
und Flächen. Die Arbeiten der Bauhandwerker werden über kostendeckende Stunden-
verrechnungssätze abgerechnet. 

Im Produkt 200 "Metallwerkstatt" werden die Leistungen der Kfz-Werkstatt und des 
Schlossers dargestellt. Da die Städtischen Betriebe über 100 verschiedene Fahrzeuge 
und eine Vielzahl von Geräten einsetzen, ist es von großem Vorteil, dass durch die ei-
gene Kfz-Werkstatt eine Vielzahl von anfallenden Reparaturarbeiten selbst durchgeführt 
wird. Neben einer preiswerten und ortsnahen Erledigung der Aufträge kann im Bedarfs-
fall (insbesondere während des Winterdienstes) schnell und flexibel reagiert werden. 
Auch durch andere Organisationseinheiten der Stadt Detmold werden der Metallwerk-
statt Aufträge erteilt, die über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. 



III. Investitionsmaßnahmen 

Für 2017 sind Investitionen in Höhe von 1.415.950 Euro geplant. 365.000 Euro entfallen 
auf die Auszahlung für Baumaßnahmen und 1.050.950 Euro für die Anschaffung von 
beweglichem Anlagevermögen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzbeschaf-
fungen der Betriebe (Fahrzeuge, Maschinen und Geräte). 

Als Baumaßnahmen sind geplant: 

 die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns 40.000 Euro

 der Neubau eines Spielplatzes in der Britensiedlung 100.000 Euro (80 % Landes-
Förderung) 

 die Aufwertung der Spielplätze im Bestand 50.000 Euro 
 der Umbau des Schorenfriedhofs 175.000 Euro 

Die Investitionsmittel verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen: 

013.700 - Garten- und Landschaftsbau  633.000 € 
013.710 - Friedhofs- und Bestattungswesen 287.000 €
012.720 - Stadtreinigung und Winterdienst  107.500 € 
011.730 - Abfallbeseitigung  85.100 € 
001.740 - Fuhrpark und Werkstätten 303.350 € 
Summe: 1.415.950 € 

IV. Ausblick 

Neben diversen Leistungen zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Detmold erbringen 
die Städtischen Betriebe vor allem Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge. 
Diese haben bei der Bevölkerung eine hohe Bedeutung. Es handelt sich überwiegend 
um Pflichtaufgaben, die für alle Einwohner gleichermaßen bereitgestellt werden müs-
sen. § 8 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW:„Die Gemeinden schaffen innerhalb der 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Be-
treuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen.“
In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen gerät die Gemeinde schnell an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Es ist daher eine Herausforderung einerseits den ho-
hen Ansprüchen der Bevölkerung gerecht zu werden und andererseits die verbindliche 
Budgetplanung einzuhalten. Dennoch sind die Städtischen Betriebe Detmolds bestrebt, 
auch künftig ein flächendeckendes, nachhaltiges, verlässliches und kostengünstiges 
Angebot an wichtigen Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge zu bieten. 
Durch einen sparsamen und effektiven Einsatz der vorhandenen Ressourcen soll dies 
realisiert werden. 
















































